	Betriebsanweisung Nr.:


gem. §12 BioStoffV / §14 GefStoffV
	Arbeitsplatz/Bereich:

Rezeptur, Labor

	Tätigkeit:
	Tätigkeit mit reizenden Stoffen

	

	Gefahren für Mensch und Umwelt

	Es handelt sich um die Gruppenbetriebsanweisung für Tätigkeiten mit reizenden Stoffen. Details zu den jeweils verwendeten Substanzen sind den Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen.
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	Stoffe mit Reizwirkung auf Haut- bzw. Schleimhäute

· Gefahr durch Haut- bzw. Schleimhautkontakt

· einige Stoffe können zur Sensibilisierung bei Haut-, Schleimhaut- oder Augenkontakt führen

· können Entzündungen verursachen

· Gefahr durch Augenkontakt

· kann Brennen und Tränen verursachen

· Gefahr durch Inhalation 

· eingeatmete Dämpfe reizen die Atemwege und können Husten, Krämpfe der 
Bronchialmuskulatur und Lungenreizung verursachen

Einige Stoffe sind wasser- und umweltgefährlich

	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
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	· Jeglichen Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden

· Geschlossenen Kittel, Schutzhandschuhe (siehe Sicherheitsdatenblatt, Kapitel 8) und Schutzbrille mit seitlichem Augenschutz tragen 

· Staub und Dämpfe nicht einatmen; ggf. Atemschutzmaske FFP2 tragen oder unter dem laufenden Laborabzug mit so weit wie möglich geschlossenem Frontschieber arbeiten 

	Verhalten im Gefahrenfall
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	· Bei unbeabsichtigter Freisetzung Substanzkontakt vermeiden

· Kontaminierte Kleidung entfernen

· Zum Aufnehmen verschütteter Substanz Schutzhandschuhe und ggf. Atemschutzmaske tragen

· Diensthabenden Apotheker informieren



	
	Ersthelfer:

	
	Wichtige Telefonnummern

	
	
	D-Arzt-Ambulanz:
	Brandfall:

	
	
	Betriebsarzt:
	Notfall:

	Erste Hilfe
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	Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser spülen und Haut anschließend mit Seife waschen.

	
	Nach Einatmen: Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen. Frischluft zuführen (ans offene Fenster gehen und mehrmals tief durchatmen). 

	
	Nach Augenkontakt: Unter Schutz des unverletzten Auges zehn Minuten mit geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Arzt aufsuchen.

	
	Nach Verschlucken: Gemäß Angaben im Sicherheitsdatenblatt vorgehen. Medizinische Kohle als Aufschlämmung in Wasser verabreichen (2-3 Esslöfel), dazu 20 g Glaubersalz auflösen. Mund gut ausspülen. Ggf. Arzt aufsuchen.

	Sachgerechte Entsorgung

	Gefahrstoffe sind Sondermüll. Bis zur Entsorgung in einem gekennzeichneten und verschlossenen Behälter aufbewahren. Kontaminierte Einwegartikel dicht verschlossen in den Hausmüll entsorgen. 
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